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Konsultation 02/2021, BA 51-FR 2423-2021/0001 
 
 
 
Sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
als Oberste Aufsichtsbehörde über die Sparkassen in Hessen und den Sparkassen- 
und Giroverband Hessen-Thüringen nehme ich gerne die Gelegenheit wahr, im 
Rahmen der Konsultation des Entwurfs eines Rundschreibens zur elektronischen 
Einreichung von Personenanzeigen über die Melde- und Veröffentlichungsplattform 
der BaFin (MVP) eine Stellungnahme abzugeben. 
 
Soweit der Entwurf des Rundschreibens künftig die elektronische Einreichung von 
Anzeigen betreffend die neuen Mitglieder von Organen der Institute vorsieht, folgt das 
der Entwicklung zur weiteren Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen und kann von 
hier nachvollzogen werden. 
 
Sollten die neuen Vorgaben jedoch in Abkehr von dem derzeitigen, von der 
Anzeigeverordnung vorgesehenen, gestuften Meldeverfahren über die Verbände die 
unmittelbare Einreichung der Anzeigen unmittelbar durch die Sparkassen verpflichtend 
vorsehen, begegnet dies aus hiesiger Sicht Bedenken. 
 
Die Einreichung der Meldungen über den jeweiligen Sparkassenverband hat sich 
bewährt und sollte auch künftig, sodann in digitaler Form, beibehalten werden. Die 
dortige Prüfung erleichtert den Instituten die Anzeige und sorgt für einheitliche, den 
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nur per mail an Konsultation-02-21@bafin.de  
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Vorgaben entsprechende und vollständige Meldungen. Die Vorprüfung durch den 
Verband vermeidet Rückfragen und führt auch insofern zu einem vereinfachten 
Verfahren. Die Ziele und die Vorteile der Digitalisierung können auch durch die 
Einreichung seitens die Verbände erreicht werden. 
 
 Mit der Veröffentlichung und Weitergabe dieser Stellungnahme bin ich einverstanden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
Gez. 
 
Dr. Wolfram Bietau 
 
 
 


